
 
 
 
 
 
 

 
Erste Satzung zur Änderung 

der Satzung der Gemeinde Leegebruch 
für die Benutzung des kommunalen Friedhofs  

- Friedhofssatzung - 
 

vom 08. Oktober 2009 
 

Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286 ff.), geändert 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202 ff.) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Leegebruch in ihrer Sitzung am 08. Oktober 2009 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung des § 5 der Friedhofssatzung 

Die Friedhofssatzung der Gemeinde Leegebruch vom 05. April 2001 wird wie folgt ge-
ändert: 
 

1. In § 5 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 4 a eingefügt: 
 

„4 a Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Gewerbetreibende, die von einer Niederlas-
sung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen  Wirtschaftsraum aus 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes vorübergehend selbstständig gewerbsmä-
ßig tätig sind. Für diese Gewerbetreibenden gelten vielmehr Artikel 1 und 2 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht und in 
weiteren Rechtsvorschriften vom 17. Juli 2009.“ 

 
2. Nach § 5 werden die folgenden §§ 5 a und 5 b eingefügt: 
 

„§ 5 a 
Verfahren über den einheitlichen Ansprechpartner 

Verwaltungsverfahren nach dieser Satzung können über den einheitlichen Ans-
prechpartner für das Land Brandenburg abgewickelt werden. Es gelten die Rege-
lungen des Gesetzes zum Verfahren einheitlicher Ansprechpartner für das Land 
Brandenburg sowie die §§ 71 a bis e Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung 
mit § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg. 
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§ 5 b 

Genehmigungsfiktion 
§ 42 a Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Brandenburg findet für die Genehmigun-
gen/Zulassungen nach dieser Satzung Anwendung.“ 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 


